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§ 10 K-GrvG Sonstige Aufgaben des
Landes

 K-GrvG - Kärntner Grundversorgungsgesetz - K-GrvG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Das Land hat für die Scha1ung und Erhaltung der zur Versorgung der Fremden (§ 2) erforderlichen Infrastruktur zu

sorgen.

(2) Das Land hat die Fremden (§ 2), die vom Land aufgenommen oder von Einrichtungen des Landes betreut werden,

bei der Krankenversicherung an- und abzumelden, soweit dies nicht bereits von Bundesbehörden durchzuführen ist.

(3) Das Land hat alle aktuellen Daten über die Auslastung der Kapazitäten zur Betreuung zum ehestmöglichen

Zeitpunkt an das zwischen dem Bund und den Ländern errichtete Betreuungsinformationssystem gemäß § 8 Abs. 1 zu

übermitteln.

(4) Das Land hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl bei der Führung von Asylverfahren zu unterstützen, wie

etwa durch die Zustellung von Ladungen und Entscheidungen an den Asylwerber und Information und Erinnerung des

Unterkunftsgebers und des Asylwerbers an verfahrensrelevante Termine.

(5) Das Land hat über Ersuchen des Bundes die zur Durchführung von Rückkehraktionen erforderlichen

personenbezogenen Daten von Asylwerbern zu verarbeiten.

(6) Das Land hat der Koordinationsstelle (Art. 3 Abs. 2 Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG) Asylwerber, die

sich dem Asylverfahren entzogen haben, zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu melden.

(7) Soweit das Land gemäß § 4 der Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG - für die Übernahme von Fremden

durch ein anderes Land Sorge trägt, hat es für allenfalls erforderliche Transporte zu sorgen.

In Kraft seit 01.12.2018 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-grvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-grvg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-grvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/k-grvg/paragraf/4
file:///

	§ 10 K-GrvG Sonstige Aufgaben des Landes
	K-GrvG - Kärntner Grundversorgungsgesetz - K-GrvG


